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1 Einleitung 

 

 

1.1 Aufgabenstellung 

 

Die Gemeinde Haßmersheim beabsichtigt den Bebauungsplan „Am Unteren Auweg II“ aufzu-

stellen. Der Geltungsbereich umfasst eine Fläche von rd. 10,5 ha. Er überschneidet sich auf 

einer Teilfläche von rd. 2,1 ha mit dem rechtskräftigen Bebauungsplan „Am Unteren Auweg“.  

Um die umweltschützenden Belange entsprechend § 1a Baugesetzbuch und § 18 Bundesnatur-

schutzgesetz in der bauleitplanerischen Abwägung sachgerecht berücksichtigen zu können, ist 

es notwendig begleitend zum Bebauungsplan die dazu erforderlichen Grundlagen zu erarbeiten. 

Die hier vorgelegte Bestandsaufnahme von Natur und Landschaft und die Bewertung der Funk-

tions- und Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes sind Grundlage 

der Ermittlung der erheblichen Beeinträchtigungen (Eingriffe), die durch die Festsetzungen des 

Bebauungsplanes zu erwarten sind. 

Der Grünordnerische Beitrag mit Eingriffs-Ausgleichs-Untersuchung schlägt Maßnahmen zur 

Vermeidung und Verminderung von Beeinträchtigungen sowie Ausgleichs- und Ersatzmaßnah-

men vor.  

Schlussendlich stellt er die zu erwartenden Eingriffe und die im Bebauungsplan festgesetzten 

Maßnahmen der Vermeidung und Verminderung sowie des Ausgleiches und Ersatzes in einer 

Bilanz einander gegenüber. 

Die Bewertung der Eingriffe in Natur und Landschaft und die Ermittlung von Art und Umfang 

von Kompensationsmaßnahmen erfolgt in Anlehnung an das von der LUBW
1
 vorgeschlagenen 

Verfahren und die Ökokonto-Verordnung des Landes Baden-Württemberg
2
. 

 

 

1.2 Räumliche Lage und Abgrenzung des Plangebiets 

 

Das Plangebiet liegt im Neckartal 

nördlich der Gemeinde Haßmers-

heim und schließt südwestlich an 

die L 588 und das Industrie- und 

Gewerbegebiet „Am Unteren Au-

weg“ an. 

Im Nordwesten, Westen und Süden 

grenzen ein Sportplatz, Ackerflä-

chen und Streuobstwiesen an. Der 

Neckar fließt nordöstlich des Plan-

gebiets. 

 

 

 

 

Abb. 1: Lage des Gebiets (ohne Maßstab)  

 

 

                                                      
1
 Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg. Empfehlungen für die Bewertung von Eingriffen in Natur und 

Landschaft in der Bauleitplanung, abgestimmte Fassung, Oktober 2005. 
2
 Verordnung des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr über die Anerkennung und Anrechnung vorzeitig durchgeführter 

Maßnahmen zur Kompensation von Eingriffsfolgen (Ökokonto-Verordnung) vom 19. Dez. 2010, GBl. S. 1089. 
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2 Räumliche Vorgaben 

 

Kennzeichen Naturraum 

Naturraum
1
 Bauland, Untereinheit: Neckarelzer Tal 

Grundwasserlandschaft
2
 Im Südwesten Oberer Muschelkalk, im Nordosten jungquartäre 

Flusskiese und Sande (beides Grundwasserleiter) 

Klima
3
 - Jahresmittel Temperatur 9,1-9,5 °C  

- Jahresniederschlagssumme 801-850 mm 

Kennzeichen engeres Untersuchungsgebiet 

Relief und Topographie In einem erweiterten Abschnitt des Neckartals, zwischen 140-149 m 

ü. NN. Nach Westen steigt das Gelände sanft an.  

Geologie
4
 Überwiegend Altwasserablagerungen, im Südwesten Lößsediment 

und kleinflächig Verschwemmungssediment in kleinen Tälchen. 

Hydrogeologische 

Einheiten
5
 

Im Nordosten Altwasserablagerungen, nach Südwesten Lößsedimen-

te. Kleinflächig in kleinen Tälchen Verschwemmungssedimente. 

Übergeordnete Planungen 

Regionalplan
6
 Der nördliche Teil wird als bestehende und der südliche Bereich als 

geplante Siedlungsfläche Industrie und Gewerbe dargestellt. Im 

Norden ist zudem nachrichtlich eine Kläranlage dargestellt.  

Im Westen schließen außerhalb des Plangebiets Vorranggebiete für 

die Landwirtschaft und ein regionaler Grünzug an.  

Flächennutzungsplan
7
 Die an den Sportplatz und die Kläranlage angrenzende Fläche ist als 

bestehende Gewerbefläche dargestellt. Die restlichen Flächen sind 

als geplante Gewerbeflächen dargestellt. Die L 588 ist Verkehrs-

fläche. Von ihr zweigt eine geplante Straße ab, die das Plangebiet 

durchquert.  

Teillandschaftsplan
8
 - Überschneidungsbereich: bestehende Siedlungsfläche laut Flä-

chennutzungsplan, Fläche mit rechtskräftigem Bebauungsplan 

- Restliches Plangebiet: Vorrangflur Stufe 1, Geplante Neuauswei-

sung von Siedlungsflächen laut Flächennutzungsplan; Erforder-

lichkeit von Grünordnungsplänen zur Siedlungsentwicklung 

- Kleine Streuobstwiesenstreifen: Grünland, schützenswerter Land-

schaftsbereich 

- Südwestrand: Siedlungseingrünung durch geschlossene Anpflan-

zungen von abgestuften Feldhecken und Feldgehölzen 

                                                      
1
 Amt für Landeskunde, (Hrsg.): Die naturräumlichen Einheiten auf Blatt 161 Karlsruhe, Geografische Landesaufnahme 1:200.000, Bad 

Godesberg 1953 
2
 Geodatendienst des LGRB: Hydrogeologische Übersichtskarten 1: 350 000 (HÜK350), abgerufen am 16.01.2017 

3
 LUBW (Hrsg.): Klimaatlas Baden-Württemberg, Karlsruhe 2006 

4
 Geodatendienst des LGRB: Geologische Karte 1:50.000 (GK50) Geologische Einheiten, abgerufen 15.08.2018 

5
 Geodatendienst des LGRB: Hydrogeologische Karte 1:50 000 (HK50) Hydrogeologische Einheiten, abgerufen am 16.01.2017 

6
 Metropolregion Rhein-Neckar: Regionalplan Rhein-Neckar, Raumnutzungskarte Blatt Ost, verbindlich seit 15.12.2014 

7
 1. Fortschreibung Flächennutzungsplan Verwaltungsgemeinschaft Haßmersheim-Hüffenhardt, 10.07.2003 

8
 Teillandschaftsplan mit Grundkonzept der Siedlungsentwicklung der vVG Haßmersheim-Hüffenhardt, 23.09.2002 
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Fachplan landesweiter 

Biotopverbund
1
 

Kernflächen (dunkelgrün), Kernräu-

me (mittleres Grün) und 500-m-

Suchräume (hellgrün) des Biotop-

verbunds mittlerer Standorte liegen 

nördlich und westlich angrenzend an 

den Geltungsbereich und über-

schneiden sich kleinflächig mit ihm.  

Bei den Kernflächen handelt es sich 

um Streuobstwiesen. Die angrenzen-

den Ackerflächen bilden die Kern- 

und Suchräume.  

Kernflächen und Kernräume des Biotopverbunds trockener Stand-

orte gibt es erst in einiger Entfernung auf den Talhängen der gegen-

überliegenden Neckarseite.  

Schutzgebiete 

nach Naturschutzrecht
2
 Teile des Plangebiets liegen im Naturpark Neckartal-Odenwald. Im 

Südwesten grenzt das Landschaftsschutzgebiet Neckartal III an.  

Es liegen keine nach § 30 BNatSchG/§33 NatSchG besonders 

geschützten Biotope im Geltungsbereich.  

Etwa 60 m westlich liegt der geschützte Biotop „Feldhecke nördlich 

Haßmersheim“ (6620-225-0293).  

Etwa 140 m nordwestlich liegt der geschützte Biotop „Feldhecken 

am nördlichen Lerchenberg“ (6620-225-0271).  

Weitere besonders geschützte Biotope liegen in noch größerer Ent-

fernung. Schon aufgrund der deutlichen Entfernung sind Beeinträch-

tigungen nicht zu erwarten.  

nach Wasserrecht
2
 Die Zone III des Wasserschutzgebiets „Tiefbrunnen, Haßmersheim“ 

beginnt etwa 200 m südlich des Geltungsbereichs.  

Der Neckar ist hier Binnenschifffahrtsstraße und fließt 15 bis 20 m 

nordöstlich des Geltungsbereichs.  

Der nordöstliche Teil des Geltungsbereichs liegt teilweise im Über-

schwemmungsgebiet des Neckars. Der gesamte Bereich nordöstlich 

der Schmalstelle des Plangebiets sowie ein schmaler Streifen der 

daran anschließenden Fläche liegen im Bereich eines HQ100 und 

eines HQextrem.  

 

 

3 Bestandsaufnahme und -bewertung 

 

Der Bebauungsplan „Am Unteren Auweg II“ überschneidet sich im Norden auf einer Teilfläche 

von rd. 2,1 ha mit dem seit 1980 rechtskräftigen Bebauungsplan „Am Unteren Auweg“. Im 

Wesentlichen handelt es sich dabei um eine Teilfläche des Flst. Nr. 4580. Im Überschneidungs-

bereich werden die bisherigen Festsetzungen aufgehoben.  

In der Bestandsbewertung und bei der Ermittlung der Beeinträchtigungen in der Konfliktanalyse 

werden diese Flächen nach den Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplans bewertet. 

                                                      
1
 LUBW: Fachplan Landesweiter Biotopverbund, Juli 2014, Karlsruhe. 

2
 LUBW: Online Daten- und Kartendienst auf http://lubw.de, abgefragt am 12.01.2017 
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Die aktuell vorgefundene Bestandssituation spielt keine oder nur eine untergeordnete Rolle. 

Im Nordwesten des Geltungsbereichs wurde am Tannenweg die geplante Flüchtlingsunterkunft 

bereits fertiggestellt. In der Eingriffs-Ausgleichs-Untersuchung wird dieser Bereich entspre-

chend dem Bestand vor der Bebauung als Ackerfläche bewertet. 

 

 

3.1 Pflanzen und Tiere 

 

Biotoptypen 

Der Geltungsbereich besteht überwiegend aus Ackerflächen sowie kleinflächig aus Wiesen und 

Gehölzen, die nördlich und westlich an die Industrie- und Gewerbeflächen der Firma Fibro 

GmbH anschließen. Im Nordosten verlaufen die L 588 und teilweise parallel ein Fahrradweg 

durch den Geltungsbereich.  

Der Straßenrand der L 588 ist beiderseits mit grasreicher Ruderalvegetation bewachsen. Eine 

Straße, auf der der Radweg weiter verläuft, zweigt von der L 588 nach Südwesten ab.  

Nordwestlich des Abzweigs liegt ein kleiner Acker an der Straße. Südöstlich liegen zwei wei-

tere Ackerflächen, an deren Nordrand ein Grasweg verläuft.  

Auf Höhe der Kläranlage beschränkt sich das Plangebiet auf die Straße.  

Südwestlich der Kläranlage wächst grasreiche Ruderalvegetation, Brennnessel- und Brombeer-

gestrüpp. Daran schließt ein zum Teil eingezäuntes, großes Feldgehölz an. Es setzt sich u.a. aus 

Ahorn-, Hartriegel- und Haselsträuchern und Brombeergestrüpp zusammen. Dazwischen stehen 

auch Birken, Rotbuchen, Bergahorne, Kirsch-, Mirabellen- und Pflaumenbäume.  

Durch ein Tor an der Straße führt ein unbefestigter Weg in das Gehölz. Beiderseits des Wegs 

lagern neben zahlreichen alten Holzverschlägen Europaletten, Plastikplanen und Müll. Der Weg 

endet in der Mitte des Gehölzes auf einer Lichtung, die u.a. als Standplatz für Bienenvölker 

genutzt wird. An das Gehölz schließt eine Ackerfläche an, die im Südwesten, am Rand des 

Geltungsbereichs, von einem Schotterweg begrenzt wird.  

Die Straße trifft im Südwesten auf den Tannenweg, der weiter nach Südosten führt und hier den 

Nordostrand des Plangebiets bildet. 

Südwestlich des Tannenwegs schließen überwiegend Ackerflächen an. Am Westrand reicht eine 

Streuobstwiese, die sich auf den Flurstücken 7843 und 7844 oberhalb einer schmalen, nach 

Süden exponierten Böschung erstreckt, in den Geltungsbereich. Im Geltungsbereich stehen vier 

Obstbäume, eine junge Eiche und ein Hartriegel-Gebüsch. Die Wiese wurde in der Grünland-

kartierung
1
 als Glatthaferwiese nährstoffreicher Standorte in artenreicher Ausbildung (A2d-3) 

erfasst und zählt zum FFH-Lebensraumtyp Magere Flachland-Mähwiesen [6510].  

Weiter südlich zweigt vom Tannenweg ein weiterer Asphaltweg nach Südwesten ab. Südlich 

besteht auf dem angrenzenden Flurstück Nr. 7774 ein weiterer Streuobstwiesenstreifen aus zwei 

älteren (Stamm- 20-40 cm) und drei neu gepflanzten Apfelbäumen. Die restlichen Flächen im 

südwestlichen Teil des Geltungsbereichs sind Ackerflächen.  

Ein außerhalb verlaufender Wirtschaftsweg bildet die südwestliche Grenze des Plangebiets.  

Außerhalb des Plangebiets grenzen im Nordwesten die Kläranlage, ein Sportplatz, eine größere 

Streuobstwiese (ebenfalls FFH-LRT Magere Flachland-Mähwiesen) und Ackerflächen an. Im 

Südwesten und Südosten schließen weitere Ackerflächen und Wiesen mit kleinen Streuobstbe-

ständen an, im Osten liegen die bestehenden Gewerbe- und Industriegebietsflächen von „Am 

Unteren Auweg“ und im Nordosten die Uferbereiche des Neckars.  

                                                      
1 Grünlandkartierung, erstellt im Auftrag des Referats 56, Regierungspräsidium Karlsruhe, bearbeitet von Ecoplan, Dr. Wolfgang Goebel, 

Günter Gillen, Groß Zimmern, Februar 2006 
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Tiere 

Die großen Ackerflächen sind nur für wenige Tierarten als Lebensraum geeignet. Die Gehölze 

dagegen bieten für zahlreiche Tierarten geeignete Lebensräume.  

Auch die Streuobstwiesen bieten verschiedenen Insekten wie Käfern, Wildbienen, Schmetter-

lingen und Heuschrecken sowie Kleinsäugern einen geeigneten Lebensraum.  

An einigen Obstbäumen wurden Höhlen festgestellt, in denen höhlenbrütende Vögel nisten und 

möglicherweise auch Fledermäuse Quartiere beziehen können. Weitere kleine Höhlen im Feld-

gehölz sind möglich.  

Das Feldgehölz bietet insgesamt Lebensraum und Rückzugsorte für verschiedene Vogelarten, 

aber auch, zumindest in den nicht eingezäunten Bereichen, für kleine und größere Säugetiere 

wie Rehe und Füchse.  

Die Böschungen an einer der Streuobstwiesen ist Lebensstätte der Zauneidechse.  

Die Auswirkungen der Planung auf Vögel und nach Anhang IV der FFH-Richtlinie geschützte 

Arten werden im Fachbeitrag Artenschutz dargestellt.  

 

Bewertung 

Die Bewertung der Biotoptypen erfolgt nach der Bewertungsregelung der Ökokontoverord-

nung
1
. Die Bestände werden auf einer bis 64 Wertpunkte reichenden Skala eingeordnet.  

 

Tabelle 1: Bewertung der Biotoptypen 

 

Nr. Biotoptyp Biotopwert 

33.41 Fettwiese mittlerer Standorte 13 

33.43 Magerwiese mittlerer Standorte 21 

35.64 Grasreiche ausdauernde Ruderalvegetation 11 

37.10 Acker 4 

45.40b Streuobstbestand auf mittelwertigen Biotoptypen +6 

45.40c Streuobstbestand auf mittel- bis hochwertigen Biotoptypen +4 

60.21 völlige versiegelte/r Straße oder Weg 1 

60.23 Schotterweg 2 

60.25 Grasweg 6 

Fläche rechtskräftiger Bebauungsplan (Bewertung entsprechend den geltenden 

Festsetzungen) 

60.10 Versiegelte und überbaute Fläche GE 1 

42.20 Gebüsch mittlerer Standorte (Pflanzgebote) 14 

60.50 Kleine Grünflächen (Restfläche GE) 4 

60.21 Verkehrsfläche 1 

 

                                                      
1
 Verordnung des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr über die Anerkennung und Anrechnung vorzeitig durchgeführter Maß-

nahmen zur Kompensation von Eingriffsfolgen (Ökokonto-Verordnung – ÖKVO) vom 19.12.2010. 
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3.2 Klima und Luft 

 

Das Neckartal, an dessen Rand das Plangebiet liegt, ist eine bedeutende Kaltluftleitbahn. 

Der erweiterte Talabschnitt des Neckartals westlich von Haßmersheim erstreckt sich bis zu den 

bewaldeten Anhöhen des Reichertsbergs im Westen. Auf den von Feldgehölzen und Streuobst-

wiesen durchzogenen Acker- und Grünlandflächen entsteht in Strahlungsnächten Kaltluft, die 

der Geländeneigung folgend über das Plangebiet in die Gewerbeflächen unterhalb und schließ-

lich in die Kaltluftleitbahn abfließen kann. Auch der Geltungsbereich ist Teil dieser klimati-

schen Ausgleichsfläche.  

Die bestehende, großformatige Bebauung der Gewerbe- und Industriegebietsflächen behindert 

den Kaltluftabfluss etwas.  

Durch die nahegelegene Kläranlage kann die Luft zeitweise mit Gerüchen belastet sein.  

 

Bewertung 

Auf Grund der Lage am Rand einer wichtigen Kaltluftleitbahn und als Teil großer, siedlungs-

relevanter Kalt- und Frischluftentstehungsflächen wird das Plangebiet mit hoher Bedeutung 

(Stufe B) für das Schutzgut bewertet.
1
  

 

 

3.3 Boden 

 

Die Bodenkarte 1: 50 000
2
 beschreibt die anste-

henden Böden im Nordosten des Plangebiets als 

kalkhaltigen und kalkreichen braunen Auenboden 

aus Auenlehm (e155).  

Im Südwesten findet sich Parabraunerde aus Löss 

über Muschelkalk (e47), dazwischen liegen klein-

flächig Böden aus Kolluvium, teilweise kalkhaltig, 

aus holozänen Abschwemmmassen (e84).  

 

Bewertung 

Zur weiteren Beschreibung und Bewertung der 

Böden wird auf die Daten des Landesamtes für 

Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB) zurück-

gegriffen
3
. 

Der Boden wird dort auf der Grundlage der Bodenschätzungsdaten und auf der Basis des ALK 

und ALB in seinen Funktionen natürliche Bodenfruchtbarkeit, Ausgleichskörper im Wasser-

kreislauf, Filter und Puffer für Schadstoffe und Sonderstandort für die naturnahe Vegetation 

parzellenscharf bewertet. 

Bewertungen des LGRB liegen nur für einen Teil der betroffenen Flurstücke vor. Für nicht 

bewertete Flächen oder teils schon umgestaltete oder anderweitig genutzte Flächen wird eine 

eigene Bewertung in Anlehnung an das Bewertungsschema des Landesamtes vorgenommen.  

Die Böden der Graswege, das Flurstück Nr. 7766 mit einem verdolten Wassergraben, die Ban-

kette und die Verkehrsgrünflächen entlang der L 588 wurden bereits durch Befahren und Um-

gestaltung mehr oder weniger stark verdichtet und verändert. Sie weisen nur noch eine geringe 

Erfüllung der Bodenfunktionen auf.  

                                                      
1
 Vgl. auch Bewertungsrahmen für das Schutzgut Klima und Luft im Anhang. 

2
 Geodatendienst des LGRB: Bodenkarte 1:50.000 

3
 Daten per E-Mail erhalten am 11.08.2016 vom Regierungspräsidium Freiburg, LGRB  
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Die asphaltierten und geschotterten Flächen sowie die im rechtskräftigen Bebauungsplan als 

überbaubar festgesetzten Flächen erfüllen keine Bodenfunktionen mehr.  

Die Grünflächen des rechtskräftigen Bebauungsplans werden wegen der zu erwartenden, groß-

flächigen Bodenumlagerung und -verdichtung nur noch mit geringer Funktionserfüllung be-

wertet.  

Ein Teil des Überschneidungsbereichs ist im Bodenschutz- und Altlastenkataster unter der Kate-

gorie „sonstige Flächen“ verzeichnet. Der ursprüngliche Altlastenverdacht bezüglich einer 

Schlackenhalde konnte bei einer orientierenden Untersuchung im Jahr 2002 nicht bestätigt 

werden.  

 

Tabelle 2: Bewertung der Böden 

 

Bodenklasse 

Flst. Nr./Fläche 

Bodenfunktion 

Gesamt-

bewertung 

Natürliche 

Boden-

frucht-

barkeit 

Ausgleichs

körper im 

Wasser-

kreislauf 

Filter und 

Puffer für 

Schadstoffe 

Sonderstand

ort für die 

naturnahe 

Vegetation 

sL 3 Al 

7715, 7719, 7719/1, 7721, 7722, 

7725 (alle teilweise), 7770, 7837-

7840 (alle tw), 7842 

sL 2 Al 

7765, 7836 (tw), 7841 

SL 2 Al 

7763, 7764, 7767-7769, 7772 (tw), 

7773, 7774 (tw) 

L1 a 2 

7843 (tw) 

3 3 3 8 3,00 

sL 2 Al 

7762 (tw), 7771 

4 3 3 8 3,33 

sL 4 Lö 

7844 (tw), 7845 (tw) 

3 2 3 8 2,67 

Asphaltierte oder geschotterte Wege 0 0 0 - 0,00 

Graswege, verdolter Graben (7766)  2 1 1 - 1,33 

Bankette, Verkehrsgrün 1 1 1 - 1,00 

Fläche rechtskräftiger Bebauungsplan (Bewertung entsprechend den geltenden Festsetzungen) 

Überbaute oder versiegelte Flächen 0 0 0 - 0,00 

Kleine Grünflächen 1 1 1 - 1,00 

Die Bewertung erfolgt mit einer vierstufigen Skala: 1 = gering, 2 = mittel, 3 = hoch, 4 = sehr hoch, 0 = keine Funktion, 8 = keine 

hohen oder sehr hohe Bewertungen.  

Erreicht die Bodenfunktion „Sonderstandort für naturnahe Vegetation“ die Bewertungsklasse 4 (sehr hoch), wird der Boden bei 

der Gesamtbewertung in die Wertstufe 4 eingestuft. In allen anderen Fällen wird der Boden über das arithmetische Mittel der 

Bewertungsklassen für die drei anderen Bodenfunktionen ermittelt. Die Bodenfunktion „Sonderstandort für naturnahe 
Vegetation“ wird dann nicht einbezogen. 

 

Im Plangebiet sind Böden von sehr hoher Qualität betroffen (Ackerzahlen fast ausschließlich 

> 74). Die Böden im Geltungsbereich weisen eine hohe bis sehr hohe natürliche Bodenfrucht-

barkeit auf. Die Ackerflächen sind in der Flächenbilanzkarte der Flurbilanz als landwirtschaft-

liche Vorrangflächen Stufe I hinterlegt.  
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3.4 Wasser 

 

Das Plangebiet ist Teil des Landschaftswasserhaushalts. Auf den unversiegelten Flächen können 

Niederschläge im Boden versickern und zur Grundwasserneubildung beitragen. Ein Teil wird 

über den Boden und die vorhandene Vegetation wieder verdunstet. Aufgrund der geringen 

Geländeneigung wird der Oberflächenabfluss ebenfalls gering sein.  

Hydrogeologisch liegt das Gebiet im Nordosten im Bereich von Altwasserablagerungen und im 

Südwesten im Bereich von Lößsedimenten. In den kleinen Tälchen im Südwesten stehen klein-

flächig holozäne und pleistozäne Verschwemmungssedimente an.  

 

Bewertung 

Die hydrogeologischen Einheiten im Gebiet haben nur eine sehr geringe bis fehlende Poren-

durchlässigkeit und weisen eine mäßige bis sehr geringe Ergiebigkeit auf. Insgesamt wird das 

Gebiet daher nur mit geringer Bedeutung für das Schutzgut Grundwasser (Stufe D)
1
 bewertet.  

 

Oberflächengewässer 

Im Geltungsbereich gibt es keine Oberflächengewässer. Der Neckar ist hier Binnenschifffahrts-

straße und fließt 15 bis 20 m nordöstlich des Geltungsbereichs.  

 

 

3.5 Landschaftsbild und Erholung 

 

Das Gebiet liegt in einem erweiterten Abschnitt des Neckartals linksseitig des Flusses. Auf dem 

überwiegend flachen Gleithang in der Mäanderbucht des Flusses liegen auf den unteren, fluss-

nahen Bereichen im Süden und Osten die Siedlungsflächen von Haßmersheim. Im Westen und 

Norden erstrecken sich offene Flächen landwirtschaftlicher Nutzung. Das sanft ansteigende, 

flachhügelige Gelände wird durch schmale Streuobstwiesen, Baumreihen entlang von Wegen 

und kleine Feldgehölze untergliedert. In der Ferne erheben sich Richtung Nordwesten und 

Westen die deutlich steileren, bewaldeten Hänge des Reichertsbergs.  

Das Plangebiet selbst schließt im Nordwesten von Haßmersheim an bestehende Industrie- und 

Gewerbegebietsflächen an und besteht fast ausschließlich aus Ackerflächen.  

Sichtbeziehungen bestehen insbesondere zum gegenüberliegenden Neckarseite, wo man auf den 

steilen, für Weinbau genutzten Talhang und die historische Burg Hornberg blickt. Von dort ist 

auch das Plangebiet gut einsehbar.  

Parallel zum Neckar verläuft auf Haßmersheimer Seite die L 588. Das gesamte Neckartal wird 

in Nordost-Südsüdwest-Richtung von einer Hochspannungs-Stromleitung durchquert.  

Das Landschaftsschutzgebiet Neckartal III grenzt westlich des Geltungsbereichs an.  

 

Erholung 

Durch das Gebiet verläuft ein Radweg, der Teil von vier Radfernwegen ist, die in der Freizeit-

karte-BW 1:50 000 verzeichnet sind: der Burgenstraßen-Radweg, der Paneuropa-Radweg, der 

Neckartal-Radweg und der Alb-Neckar-Weg. Auch von zahlreichen Spaziergängern und Hun-

debesitzern werden der Radweg und die übrigen Wege im Plangebiet als Zugang zur freien 

Landschaft und zur siedlungsnahen Erholung genutzt.  

 

 

 

 

                                                      
1
 vgl. auch Bewertungsrahmen für das Teilschutzgut Grundwasser im Anhang. 
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Bewertung 

Das Landschaftsbild am Nordrand von Haßmersheim ist durch die bestehenden Gewerbe- und 

Industriegebietsflächen sowie die Hochspannungsleitung vorbelastet. Das Plangebiet wird daher 

trotz der Lage im landschaftlich reinzvollen Neckartal, der Strukturvielfalt der Umgebung und 

der erholungswirksamen Infrastruktur nur mit mittlerer Bedeutung (Stufe C) für das Schutzgut 

bewertet.
1
 

 

 

4 Wirkungen des Bebauungsplans auf Natur und Landschaft 

 

Mit dem Bebauungsplan wird das bestehende Gewerbe- und Industriegebiet „Am Unteren Au-

weg“ nach Süden und Westen erweitert. Dabei wird auch eine Teilfläche des rechtskräftigen 

Bebauungsplans mit einbezogen. Die hier bisher geltenden Festsetzungen werden aufgehoben.  

Zudem wird der bestehende Abzweig von der L 588 zu einem Kreisverkehr umgebaut und die 

Zufahrt ins Plangebiet ausgebaut und verlängert.  

 

Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplans 

Im Überschneidungsbereich ist auf der Teilfläche des Flst. Nr. 4580 bisher ein Gewerbegebiet 

mit einer GRZ von 0,7, maximal 3 Vollgeschossen und einer Geschossflächenzahl von 1,4 fest-

gesetzt. Als Bauweise wurde eine besondere Bauweise festgelegt. Zudem wurden vier über die 

Ecken gehende, 6-11 m breite Streifen sowie ein weiterer kurzer Streifen zur Kläranlage hin mit 

flächenhaften Pflanzgeboten (Baum- und Gebüschgruppen) belegt.  

Auch ein kurzes Stück der von der L 588 abzweigenden Straße liegt im Überschneidungsbe-

reich. Sie ist als Verkehrsfläche festgesetzt.  

 

Festsetzungen des Bebauungsplans „Am Unteren Auweg II“ 

Die Flächen im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Am Unteren Auweg II“ werden überwie-

gend als Gewerbegebiet (GE) festgesetzt. Nordöstlich der Erschließungsstraße wird angrenzend 

an das bestehende Gelände der Firma Fibro GmbH eine Fläche als Industriegebiet (GI) festge-

setzt. Im Südosten wird eine Teilfläche als eingeschränktes Gewerbegebiet (GEe) festgesetzt.  

In allen Flächen gilt eine GRZ von 0,8. Eine Überschreitung mit Stellplätzen, Zufahrten und 

Nebenanlagen ist bis zu einem Wert von 0,9 zulässig. Die überbaubaren Flächen werden durch 

Baugrenzen bestimmt. Stellplätze sind auch außerhalb der Baugrenzen zulässig. Nebenanlagen 

sind, sofern es sich dabei um Gebäude handelt, auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen 

nur bis maximal 40 m³ umbauten Raum zulässig.  

Die maximale Gebäudehöhe wird in den Baufenstern am südlichen und westlichen Rand auf 

10 m beschränkt. In der nördlichen Baufläche und in der an die GI-Fläche angrenzenden GE-

Fläche wird sie auf 13 m festgesetzt, in der GI-Fläche auf 15 m. Überwiegend wird eine 

abweichende Bauweise festgesetzt, bei der in den GE-Flächen Gebäudelängen bis 60 m und in 

der GI-Fläche bis 180 m zulässig sind. Für die beiden südlichsten Bauflächen wird eine offene 

Bauweise festgelegt.  

Die Erschließung erfolgt über den bestehenden Abzweig von der L 588 im Norden. An Stelle 

der Einmündung wird ein Kreisverkehr gebaut. Die gebietsinterne Erschließung erfolgt über den 

Ausbau der Straße zwischen Kläranlage und bestehendem Firmengelände. Sie wird als Ver-

kehrsfläche festgesetzt und zunächst nach Südwesten und dann nach Südosten bzw. Süden bis 

zum Gebietsrand fortgeführt.  

Eine Stichstraße mit Wendeschleife führt in die Baufläche im Norden. Im Süden verbindet eine 

weitere Straße die Haupterschließung mit dem Tannenweg.  

                                                      
1
 vgl. auch Bewertungsrahmen für das Schutzgut Landschaftsbild und Erholung im Anhang. 
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Der geschotterte Teil des Tannenwegs nordwestlich der Haupterschließung und ein Abschnitt 

des Feldwegs Flst. Nr. 7835 am Westrand werden als Unterhaltungs-/Wirtschaftswege festge-

setzt. Ein weiterer Wirtschaftsweg wird die Verbindung von der Haupterschließung zum Feld-

weg am Südwestrand sein.  

Entlang der Haupterschließungsstraße werden ein Gehweg und auf Teilabschnitten öffentliche 

Parkflächen festgesetzt, zwischen denen Pflanzbeete mit Pflanzgeboten für 13 Einzelbäume 

liegen. Im Kurvenbereich entsteht ein längerer Verkehrsgrünstreifen, in dem 11 Einzelbäume zu 

pflanzen sind. Weitere Verkehrsgrünflächen werden entlang des südwestlichen Wirtschafts-

wegs, am und im Kreisverkehr an der L 588 und in der Wendeschleife der Stichstraße festge-

setzt. Südwestlich und südöstlich des Kreisverkehrs sind darin insgesamt weitere 5 Einzelbäume 

anzupflanzen. 

Am Westrand wird eine öffentliche Grünfläche: Ausgleichsfläche - Streuobstwiese festgesetzt. 

Sie ist zudem Fläche für das Anpflanzen und Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 

und zur Entwicklung von Natur und Landschaft. Im Osten der Grünfläche wird ein Löschwas-

serbehälter für die Feuerwehr gebaut.  

Ein Teil des bestehenden Feldgehölzes im Norden und die nordöstlich daran anschließende 

Gestrüpp- und Ruderalfläche werden als öffentliche Grünfläche: Gehölzbestand und als Fläche 

für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung festgesetzt. Der südliche Teil-

bereich wird darüber hinaus als Fläche für den Erhalt von Bäumen und Sträuchern und der 

nördliche Teil als Fläche für das Anpflanzen festgesetzt.  

Entlang der Südwestränder von vier Bauflächen am Rand des Plangebiets werden rd. 4 m breite 

öffentliche Grünflächen mit Gräben zur Regenwasserableitung festgesetzt.  

Zwischen den Grünflächen mit Graben im äußersten Südwesten und den angrenzenden Bauflä-

chen werden weitere rd. 4 m breite öffentliche Grünflächen als Fläche für das Anpflanzen fest-

gesetzt.  

Die wesentlichen Wirkungen, die von dem Vorhaben ausgehen können, sind in Tabelle 3 dar-

gestellt.  

 

Tabelle 3: Wirkungen 

 

Schutzgut Wirkungen 

Pflanzen und Tiere - Beseitigung / Veränderung vorhandener Vegetation 

- Störung / Beunruhigung der Tierwelt 

- Rodung von Gehölzen 

- Verlust von Lebensräumen 

Klima und Luft - Versiegelung und Überbauung von Flächen mit klimatischer Aus-

gleichswirkung 

- Störung des Kaltluftabflusses 

- Emission von Gasen, Stäuben und Abwärme 

Boden - Versiegelung und Überbauung des Bodens 

- Auf- und Abtrag von Boden 

- Bodenverdichtung 

- Schadstoffeintrag 

Wasser - Verringerung der Grundwasserneubildungsrate 

- Erhöhung des Oberflächenabflusses 

- Schadstoffeintrag 

Landschaftsbild und Erholung - Beseitigung der vorhandenen Vegetation 

- Veränderung der Oberflächengestalt 

- Errichtung von Gebäuden, Erschließungs- und Nebenanlagen 

- Ausstrahlungswirkungen in das LSG 
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Die Flächenbilanz stellt die Veränderung der Nutzungs- und Biotopstruktur im Geltungsbereich 

dar.  

 

Tabelle 4: Flächenbilanz 

 

Flächenbezeichnung Bestand (m²) Planung (m²) 

Wiesen mittlerer Standorte mit Streuobstbestand  875  - 

Grasreiche ausdauernde Ruderalvegetation  3.400  - 

Acker  73.884  - 

Straße/Weg versiegelt  5.150  - 

Schotterweg  125  - 

Grasweg  490  - 

Gewerbegebiet (GE / GEe)  20.700  55.312 

 davon überbaubar bei GRZ 0,7  14.490  - 

 davon überbaubar bei GRZ 0,8  -  44.250 

 zulässige Überschreitung der GRZ bis 0,9  -  5.531 

Industriegebiet (GI)  -  20.843 

 davon überbaubar bei GRZ 0,8  -  16.674 

 zulässige Überschreitung der GRZ bis 0,9  -  2.084 

Verkehrsfläche  220  18.422 

 davon Verkehrsgrünflächen  -  4.423 

Öffentliche Grünfläche  -  9.951 

Versorgungsflächen  -   316 

 Summe:  104.844  104.844 

 

 

5 Konflikte und Beeinträchtigungen 

 

 

5.1 Konfliktanalyse 

 

In der Konfliktanalyse werden die Auswirkungen der Planung auf die bewertete Bestandssitua-

tion von Natur und Landschaft ermittelt.  

Der Bestand wird kurz beschrieben und bewertet und die Beeinträchtigungen bzw. Eingriffe, die 

durch das Vorhaben entstehen, aufgezeigt. Schließlich werden die Möglichkeiten dargestellt, 

Beeinträchtigungen zu vermeiden und zu vermindern.  

Der 2,09 ha große Überschneidungsbereich mit dem rechtskräftigen Bebauungsplan „Am Unte-

ren Auweg“ wurde bisher überwiegend als Gewerbegebietsfläche mit einer GRZ von 0,7 festge-

setzt. Eine kleine Teilfläche war Verkehrsfläche.  

Im Bebauungsplan „Am Unteren Auweg II“ werden ein GE mit einer GRZ von 0,8 (zulässige 

Überschreitung bis 0,9), Verkehrsflächen und eine öffentliche Grünfläche festgesetzt. Letztere 

ist teilweise Fläche für den Erhalt eines Feldgehölzes und teilweise Fläche für das Anpflanzen 

zur Erweiterung des Feldgehölzes.  
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Durch diese Änderungen der Festsetzungen entstehen keine erheblichen Beeinträchtigungen, die 

über die im rechtskräftigen Bebauungsplan zulässigen hinausgehen. Lebensräume von Pflanzen 

und Tieren, die bisher als GE-Fläche festgesetzt waren, werden erhalten. Durch die Ausweisung 

der öffentlichen Grünfläche wird trotz der höheren zulässigen GRZ im GE insgesamt rd. 750 m² 

weniger Boden versiegelt. Es entstehen auch keine zusätzlichen Eingriffe in die übrigen Schutz-

güter.  

Der Überschneidungsbereich wird in die weitere Konfliktanalyse nicht einbezogen.  

 

Tabelle 5: Ergebnis der Konfliktanalyse 

 

Schutzgut 

Bestand und Bewertung 

Beeinträchtigung / Eingriff Vermeidung / 

Verminderung 

Pflanzen und Tiere   

Überwiegend Ackerflächen mit 

sehr geringer naturschutzfach-

licher Bedeutung.  

Kleinflächig Streuobstwiesen 

mit hoher und Ruderalvegeta-

tion mit mittlerer Bedeutung.  

Graswege mit geringer natur-

schutzfachlicher Bedeutung.  

Versiegelte Wege und ein 

Schotterweg ohne naturschutz-

fachliche Bedeutung.  

Der Großteil der Flächen wird zum Ge-

werbe- oder Industriegebiet. In den bei 

einer GRZ von 0,8 überbaubaren Flä-

chen, den Flächen, die darüber hinaus 

bis zu einer GRZ von 0,9 versiegelt wer-

den können, und den Flächen, die für die 

Erschließung versiegelt werden, gehen 

die vorhandenen Lebensräume von 

Pflanzen und Tiere dauerhaft verloren.  

 Eingriff 

Die nicht überbaubaren Flächen im Ge-

werbe- und Industriegebiet werden zu 

kleinen Grünflächen oder mit Sträuchern 

bepflanzt. Im Bereich der Straßen ent-

stehen kleine Verkehrsgrünflächen. 

Dabei werden sehr kleinflächig auch 

hochwertige Streuobstwiesen durch 

geringerwertige Biotoptypen ersetzt.  

 Eingriff 

In den öffentlichen Grünflächen, die mit 

Streuobstbäumen oder Laubbäumen und 

Sträuchern bepflanzt werden, werden 

überwiegend Ackerflächen durch 

höherwertige Biotoptypen ersetzt.  

 Kein Eingriff 

Zeitliche Beschränkung der 

Baufeldräumung und Ge-

hölzrodung 

Regelmäßige Mahd im Vor-

feld von Bauarbeiten 

Insektenschonende Be-

leuchtung des Gebiets 

Erhaltungsgebot für einen 

Teil des bestehenden Ge-

hölzes südwestlich der 

Kläranlage 

Klima und Luft    

Teilfläche eines Kaltluftentste-

hungsgebiets mit hoher Bedeu-

tung für das Schutzgut; Lage 

am Rande einer Kaltluftleit-

bahn.  

Die überbauten und versiegelten Flächen 

gehen als klimatische Ausgleichsfläche 

verloren. In Anbetracht der Größe der 

klimatischen Ausgleichsfläche wird sich 

dies aber nicht erheblich auf die klima-

tische Situation im Raum auswirken. 

Die Funktion der Kaltluftleitbahn 

Neckartal wird nicht beeinträchtigt. 

 Kein Eingriff 

 

Boden   

Überwiegend Acker- und klein-

flächig Wiesenflächen mit ho-

her Erfüllung der Bodenfunk-

tionen. 

Ein Großteil der Flächen wird zum 

Gewerbe- oder Industriegebiet. In den 

bei einer GRZ von 0,8 überbaubaren 

Flächen, den Flächen, die darüber hinaus 

Schonender Umgang mit 

Boden. 

Flächen für Maßnahmen 

zum Schutz, zur Pflege und 
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Schutzgut 

Bestand und Bewertung 

Beeinträchtigung / Eingriff Vermeidung / 

Verminderung 

Graswege, Bankette, Verkehrs-

grün und ein verdolter Graben 

mit geringer Erfüllung der 

Bodenfunktionen. 

Asphaltierte und geschotterte 

Wege und Flächen ohne Er-

füllung der Bodenfunktionen.  

bis zu einer GRZ von 0,9 versiegelt wer-

den können, und den Flächen, die für die 

Erschließung versiegelt werden, gehen 

die Bodenfunktionen vollständig und auf 

Dauer verloren.  

 Eingriff 

In den nicht überbaubaren Flächen wer-

den die Böden im Zuge der Bebauung 

durch Befahren, Abtrag und Überde-

ckung umgestaltet und beeinträchtigt. 

Bodenfunktionen gehen ganz, teilweise 

oder für gewisse Zeit verloren. 

 Eingriff 

Der sonstige Geltungsbereich wird zu 

öffentlichen Grünflächen. Auf dem 

Großteil der Flächen sind keine Beein-

trächtigungen zu erwarten.  

Randlich werden in einigen Grünflächen 

Gräben zur Regenwasserableitung ange-

legt. Durch die Abgrabungen gehen Bo-

denfunktionen teilweise verloren.  

 Eingriff  

zur Entwicklung von Boden 

Natur und Landschaft. 

 

Grundwasser   

Unversiegelte Flächen mit 

geringer Bedeutung für die 

Grundwasserneubildung.  

Durch die großflächige Versiegelung 

und Überbauung gehen rd. 6,3 ha für die 

Grundwasserneubildung verloren. Der 

Oberflächenabfluss nimmt zu.  

Aufgrund der Größe der betroffenen 

Flächen werden die Beeinträchtigungen 

trotz der geringen Bedeutung für die 

Grundwasserneubildung als erheblich 

bewertet. 

 Eingriff 

Beschränkung metallischer 

Dach- und Fassadenmateria-

lien. 

Wasserdurchlässige Beläge 

für Stellplätze. 

Getrennte Erfassung und 

Ableitung des Nieder-

schlagswassers 

Oberflächengewässer    

Im Plangebiet gibt es keine 

Oberflächengewässer.  

Der Neckar fließt etwa 15 bis 

20 m nordöstlich des Geltungs-

bereichs. 

Getrennt erfasstes Niederschlagswasser 

wird in dem nicht mehr benötigten Klär-

becken der Kläranlage rückgehalten und 

dann dem Neckar zugeführt.  

Beeinträchtigungen sind nicht zu erwar-

ten.  

 Kein Eingriff 

 

Landschaftsbild und Erholung   

Überwiegend Ackerflächen am 

Nordrand von Haßmersheim, 

angrenzend an bestehende Ge-

werbe- und Industriegebiets-

flächen.  

Insgesamt mittlere Bedeutung 

für das Schutzgut (Stufe C).  

Die bislang überwiegend landwirtschaft-

lich genutzten Flächen des Geltungsbe-

reichs werden zu einem Gewerbe- und 

Industriegebiet und dabei großflächig 

überbaut. Die bereits vorhandene Über-

prägung des Talraums im Norden von 

Haßmersheim durch großflächige Ge-

werbeflächen wird weiter verstärkt.  

 Eingriff 

Einbindung des Gebietes in 

den umgebenden Land-

schaftsraum durch eine 

Gebietsrandeingrünung 

Durchgrünung des Straßen-

raums 
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Fachplan Landesweiter Biotopverbund
1
 

Kernflächen (Dunkelgrün), Kernräume (mittleres Grün) und 

500-m-Suchräume (hellgrün) des Biotopverbunds mittlerer 

Standorte liegen nördlich und westlich angrenzend an den Gel-

tungsbereich und überschneiden sich kleinflächig mit ihm.  

Bei den Kernflächen handelt es sich um Streuobstwiesen. Die 

angrenzenden Ackerflächen bilden die Kern- und Suchräume.  

Von Westen ragt ein kleiner Teil einer Kernfläche in den Gel-

tungsbereich. Der überwiegende Teil liegt jedoch außerhalb und 

ist durch den Bebauungsplan nicht betroffen. Von den im Gel-

tungsbereich liegenden rd. 255 m² wird nur ein Teil zur Gewer-

begebietsfläche. Der Rest wird öffentliche Grünfläche. Im 

Randbereich des Plangebiets wird hier auf rd. 3.090 m² eine Streuobstwiese als Ausgleichs-

fläche angelegt. Hier werden auch zwei der Obstbäume in der Kernfläche zur Erhaltung fest-

gesetzt. Durch die Ausgleichsmaßnahme wird der Biotopverbund gefördert.  

Der im Nordwesten des Geltungsbereichs dargestellte Kernraum liegt im Geltungsbereich des 

rechtskräftigen Bebauungsplans „Am Unteren Auweg“. Er ist bereits seit 1980 als Gewerbe-

gebiet festgesetzt, die Planung wurde jedoch nicht umgesetzt. Mit den Festsetzungen des Be-

bauungsplans „Am Unteren Auweg II“ wird ein Teil des hier wachsenden Feldgehölzes zur 

Erhaltung festgesetzt. Entlang des Gebietsrands soll das Feldgehölz zudem zu einem schmalen 

Gehölzbestand erweitert werden. Auch diese Maßnahmen kommen dem Biotopverbund zugute.  

 

 

5.2 Eingriffe und ihr Ausgleich 

 

Bezüglich der Schutzgüter Boden, Pflanzen und Tiere, Grundwasser sowie Landschaftsbild und 

Erholung sind durch die Festsetzungen des Bebauungsplans Beeinträchtigungen zu erwarten, 

die erheblich und damit Eingriffe im Sinne der Naturschutzgesetze sind.  

Beim Schutzgut Pflanzen und Tiere kann der Eingriff innerhalb des Gebietes durch die Einsaat 

und Bepflanzung von Bau- und Grünflächen teilweise ausgeglichen werden. Es verbleibt ein 

Kompensationsdefizit von 28.576 Ökopunkten (vgl. Kap.7).  

Beim Schutzgut Boden ist ein Kompensationsdefizit von 801.716 Ökopunkten auszugleichen.  

Der Eingriff in das Grundwasser hängt eng mit dem Eingriff in das Schutzgut Boden zusam-

men. Maßnahmen, die dem Boden zugute kommen, gleichen daher auch Eingriffe in das Grund-

wasser aus. 

Durch die Einsaat und Bepflanzung der öffentlichen Grünflächen am Gebietsrand sowie die 

Einsaat und Bepflanzung der Bauflächen und Verkehrsgrünflächen wird das Landschaftsbild am 

Ortsrand neu gestaltet. Die Eingriffe in das Landschaftsbild werden dadurch ausgeglichen.  

Das insgesamt verbleibende Gesamtdefizit von 830.292 Ökopunkten wird durch die in Kapitel 

6.2.3 aufgeführten Maßnahmen außerhalb des Geltungsbereichs ausgeglichen.  

 

 

                                                      
1
 Fachplan Landesweiter Biotopverbund, Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg, Juli 2014, Karlsruhe 
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5.3 Beeinträchtigung von Schutzgebieten 

 

FFH-Lebensraumtyp 

 

Auf dem Flurstück 7843 ragt ein kleiner Teil einer Streuobstwiese in den Geltungsbereich, die 

in der Grünlandkartierung
1
 als Glatthafer-Wiese nährstoffreicher Standorte in artenreicher Aus-

bildung (A2d-3) bewertet wurde und damit dem FFH-Lebensraumtyp Magere Flachland-

Mähwiese [6510] zuzuordnen ist. 

Der Lebensraumtyp ist nach Anhang I der FFH-Richtlinie geschützt und das Land Baden-Würt-

temberg trägt europaweit eine besondere Verantwortung für den Erhalt der FFH-Wiesen. Der 

Zustand der FFH-Lebensraumtypen darf sich auch außerhalb der FFH-Gebiete nicht verschlech-

tern. 

Im Geltungsbereich liegen rd. 255 m² der Streuobstwiese. Durch die Ausweisung einer Ge-

werbefläche sowie einer Grünfläche mit Graben zur Regenwasserableitung gehen rd. 150 m² des 

Lebensraumtyps verloren. Der Rest wird zur öffentlichen Grünfläche, in der auch zwei Obst-

bäume erhalten werden können. Die öffentliche Grünfläche hat insgesamt eine Fläche von rd. 

3.090 m² und wird als Streuobstwiese angelegt. Die Einsaat erfolgt mit Saatgut gesicherter Her-

kunft als blütenreiche, magere Wiese. Für die Pflege der Fläche wird festgelegt, dass sie zwei-

mal jährlich zu mähen ist, das Mähgut ist abzuräumen. Der erste Schnitt sollte zur Blüte der 

bestandsbildenden Gräser zw. Anfang und Ende Juni erfolgen. Eine Düngung ist nicht zulässig.  

Die Fläche wird sich zu einer artenreichen Wiese entwickeln, die dann auch dem Lebensraum-

typ Magere Flachland-Mähwiese entspricht. Die Streuobstwiese ist um ein Vielfaches größer als 

die entfallende Fläche. Darüber hinausgehende Ausgleichsmaßnahmen sind nicht erforderlich.  

 

Landschaftsschutzgebiet 

Westlich des Geltungsbereichs liegt das Landschaftsschutzgebiet Neckartal III. Es grenzt auf rd. 

160 m Länge fast unmittelbar an das Plangebiet. Im Plangebiet werden hier großformatige 

Gewerbegebäude mit einer Gebäudelänge bis zu 60 m und einer Gesamthöhe von bis zu 10 m 

errichtet.  

An der Südwestgrenze des Gewerbegebiets werden daher zwischen den Gewerbeflächen und 

dem LSG Flächen für das Anpflanzen festgesetzt, die mit Feldhecken und großkronigen 

Laubbäumen zu bepflanzen sind. Nördlich anschließend wird eine 3.090 m² große, öffentliche 

Grünfläche festgesetzt, auf der eine Streuobstwiese angelegt wird. Durch diese Maßnahmen 

wird die Gebietsgrenze zum LSG eingegrünt.  

 

                                                      
1
 Grünlandkartierung, erstellt im Auftrag des Referats 56, Regierungspräsidium Karlsruhe Bearbeitet von Ecoplan, Dr. Wolfgang Goebel, Günter 

Gillen Groß Zimmern, Februar 2006 
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6 Ziele und Maßnahmen der Grünordnung 

 

 

6.1 Ziele der Grünordnung 

 

Die Ziele des Grünordnerischen Beitrags: 

- Verminderung von Eingriffen in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild durch 

Festsetzungsvorschläge für die Baugrundstücke und für den sonstigen Geltungsbereich, 

- Erreichen einer Kompensation der Eingriffe in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild 

durch Festsetzungsvorschläge für Ausgleichsmaßnahmen auf den Baugrundstücken, im 

sonstigen Geltungsbereich und außerhalb des Geltungsbereichs. 

 

 

6.2 Maßnahmen der Grünordnung 

 

In den folgenden Abschnitten werden Maßnahmen der Grünordnung vorgeschlagen, die zur 

Erreichung der oben genannten Ziele beitragen sollen. 

Die Maßnahmenvorschläge werden jeweils kurz begründet. Wo dies angezeigt war, wurden 

Festsetzungs- oder Hinweistexte (kursiv) zur Übernahme in den Bebauungsplan formuliert. 

 

 

6.2.1 Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung  

 

Bodenschutz 

 

Bei der Planung und Ausführung von Baumaßnahmen und anderer Veränderungen der Erd-

oberfläche ist der Boden als Naturkörper und Lebensgrundlage zu erhalten und vor Belastungen 

zu schützen. Eingetretene Belastungen sind zu beseitigen. Insbesondere ist auf einen sparsamen 

und schonenden Umgang mit dem Boden zu achten (Bodenschutzgesetz, Baugesetzbuch). 

Mutterboden (humoser Oberboden) ist in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung 

oder Vergeudung zu schützen (§ 202 Baugesetzbuch). 

 

Bodenschutz 

Mutterboden, der beim Bau anfällt, ist gesondert von tieferen Bodenschichten 

auszuheben und zu lagern. Er ist in kulturfähigem, biologisch-aktivem Zustand 

zu erhalten und zur Rekultivierung und Bodenverbesserung zu verwenden (siehe 

auch § 202 BauGB). 

Als Zwischenlager sind Mieten vorzusehen, die den Erhalt der Bodenfunktionen 

nach § 1 Bodenschutzgesetz gewährleisten (z.B. Schütthöhe bei feinkörnigem 

Boden mit Pflanzenresten maximal 1,5 m, Schutz vor Vernässung und Staunässe 

etc.). 

Entsprechendes gilt für Arbeitsbereiche, Lagerflächen und Flächen der Bau-

stelleneinrichtung. Bodenverdichtungen sind zu vermeiden, um die natürliche 

Bodenstruktur vor erheblichen und nachhaltigen Veränderungen zu schützen. 

Entstandene Bodenverdichtungen sind nach Abschluss der Bautätigkeit 

aufzulockern.  

Hinweis 

 

Schutz des Wasserhaushalts und des Grundwassers 

 

Wasserhaushalt und Grundwasser hängen eng mit den Funktionen des Bodens zusammen. Die 

beim Schutzgut Boden genannten Maßnahmen werden auch hier wirksam. 
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Darüber hinaus werden folgende Maßnahmen festgesetzt: 

 

Ausschluss unbeschichteter metallischer Dacheindeckungen und Fassadenverkleidungen 

Unbeschichtete metallische Dacheindeckungen und Fassadenverkleidungen, die 

potenziell Schwermetalle freisetzen können, sind unzulässig. 
Maßnahme zum 

Schutz, zur Pflege 

und zur Entwicklung 

von Boden, Natur 

und Landschaft. 

§ 9 (1) Nr. 20 

 

Wasserdurchlässige Beläge 

PKW-Stellplätze, Gebäudezugänge sowie Fußwege sind so anzulegen, dass das 

Niederschlagswasser versickern kann. Es wird empfohlen, die genannten Flä-

chen aus Rasengittersteinen, Rasenpflaster, Schotterrasen, wasserdurchlässiger 

Pflasterung o.ä. zu erstellen. Der Unterbau ist auf den Belag abzustimmen.  

Maßnahme zum 

Schutz, zur Pflege 

und zur Entwicklung 

von Boden, Natur 

und Landschaft. 

§ 9 (1) Nr. 20 

 

Getrennte Erfassung und Ableitung von Niederschlagswasser 

Das anfallende, nicht schädlich verunreinigte Niederschlagswasser von Dach- 

und Hofflächen ist auf den Grundstücksflächen getrennt zu erfassen und an den 

Regenwasserkanal anzuschließen. Für die Ableitung der Oberflächenabflüsse 

aus den Hofflächen können im Einzelfall je nach konkreter gewerblicher Nut-

zung Regenwasserbehandlungsmaßnahmen erforderlich werden. Die Festlegung 

der Maßnahmen erfolgt im Einzelfall in Abstimmung mit dem Landratsamt im 

Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens. 

Ausgenommen von dieser Festsetzung sind die im Bebauungsplan markierten 

Flächen, welche in einen Mischwasserkanal zu entwässern sind.  

Maßnahme zum 

Schutz, zur Pflege 

und zur Entwicklung 

von Boden, Natur 

und Landschaft. 

§ 9 (1) Nr. 20 

 

Schutz des Landschaftsbildes 

 

Wirksam sind hier vor allem die Festsetzungen zu Anpflanzungen in den öffentlichen Grün-

flächen am westlichen Gebietsrand. Sie dienen u.a. als Grünpuffer zum angrenzenden Land-

schaftsschutzgebiet. Der Erhalt eines Teils des Feldgehölzes südwestlich der Kläranlage und die 

Baumpflanzungen im Straßenraum tragen zur Durchgrünung des Gebiets bei.  

Die Bepflanzung kommt außerdem dem Schutzgut Pflanzen und Tiere zugute.  

 

Schutz von Tieren und Pflanzen 

 

Im Baugebiet sind Vermeidungsmaßnahmen nur in geringem Umfang möglich. Der teilweise 

Erhalt des Feldgehölzes im Norden trägt durch den Erhalt von Lebensräumen auch zum Schutz 

der Pflanzen und Tiere bei.  

Die Gehölzrodung im Winterhalbjahr und die regelmäßige Mahd des Baufelds im Vorfeld der 

Bebauung dienen in erster Linie der Vermeidung von Verbotstatbeständen bezüglich der Vögel 

und der Reptilien. 
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Vorgezogene Gehölzrodung und Baufeldräumung 

Im Vorfeld von Bau- und Erschließungsarbeiten sind die Bäume und Sträucher 

im Geltungsbereich, soweit sie nicht zur Erhaltung festgesetzt sind, in der Zeit 

zwischen 1. Oktober und Ende Februar zu fällen und zu räumen. Auch das Ge-

strüpp nördlich des Feldgehölzes ist zu roden. Der Bereich des Feldgehölzes, der 

für die Baumaßnahmen entfernt werden muss, wird im Winter auf den Stock 

gesetzt. Wurzelstubben verbleiben zunächst im Boden. Die Holzverschläge und 

Ablagerungen im Feldgehölz sind ebenfalls in diesem Zeitraum abzureißen bzw. 

abzuräumen.  

Auch die zwei Obstbäume und das Gestrüpp im Obstwiesenstreifen südwestlich 

der Flüchtlingsunterkunft werden im Winter auf den Stock gesetzt. Die Lebens-

stätte der Zauneidechse soll dabei nicht oder nur bei Frost befahren werden. 

Wurzeln und Wurzelstöcke bleiben vorerst im Boden. Die gefällten Bäume, das 

Astwerk und das Gestrüpp sind vollständig abzuräumen.  

Etwa ab Mitte April, der genaue Zeitpunkt muss von der Witterung abhängig ge-

macht werden, können die Wurzelstubben im Feldgehölz von Westen beginnend 

gezogen werden. Ein Fräsen der Wurzelstöcke ist nicht zulässig. Reptilien wie 

Ringelnattern oder Blindschleichen, die möglicherweise im Gehölz vorkommen, 

können sich in die zum Erhalt festgesetzten Bereiche zurückziehen. Liegt die 

Fläche in der Vegetationsperiode bis zum Baubeginn längere Zeit brach, so ist 

sie alle zwei Wochen zu mähen und das Mähgut abzuräumen.  

Etwa ab Mitte April können auch die Wurzelstöcke der Obstbäume in der Ei-

dechsenlebensstätte gezogen werden. Ein Fräsen der Wurzelstöcke ist nicht zu-

lässig. Beim Ziehen ist möglichst schonend vorzugehen, so dass Eidechsen, die 

sich möglicherweise noch im Baufeld aufhalten, fliehen können. Unmittelbar im 

Anschluss wird die oberste Bodenschicht abgeschoben. Dabei wird von Ost 

nach West gearbeitet, so dass Eidechsen in die weiter westlich liegenden Berei-

che der Lebensstätte fliehen können.  

Durch den Bodenabtrag wird der Bereich des Baufeldes für die Eidechsen un-

attraktiv. Die Eidechsen finden hier keine Deckung mehr und werden aus dem 

Baubereich in die Bereiche der Lebensstätte außerhalb des Geltungsbereichs 

abwandern. Wird mit den Bauarbeiten nicht unmittelbar nach dem Abschieben 

begonnen, ist das Aufkommen von Vegetation durch regelmäßige Mahd oder 

erneute Bodenbearbeitung zu verhindern.  

Auch die übrigen Baufeldflächen sind, wenn sie vor Baubeginn über einen län-

geren Zeitraum brachliegen, ab Beginn der Vegetationsperiode bis zum Baube-

ginn alle zwei Wochen zu mähen. Das Mähgut ist abzuräumen. Damit wird 

verhindert, dass Bodenbrüter hier Nester anlegen.  

Auf § 44 Bundesnaturschutzgesetz wird verwiesen. 

Maßnahme zum 

Schutz, zur Pflege 

und zur Entwicklung 

von Boden, Natur 

und Landschaft. 

§ 9 (1) Nr. 20 

 

Beleuchtung des Gebiets 

Die Straßen- und Wegbeleuchtung ist mit insektenschonenden Lampen auszu-

statten. Es sind Leuchten zu wählen, die das Licht nach unten gerichtet abstrah-

len und kein Streulicht erzeugen.  

Außenbeleuchtungen sind auf das unbedingt erforderliche Mindestmaß zu 

beschränken.  

Maßnahme zum 

Schutz, zur Pflege 

und zur Entwicklung 

von Natur und Land-

schaft. 

§ 9 (1) Nr. 20 
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6.2.2 Maßnahmen zur Kompensation der Eingriffe in Natur und Landschaft im Geltungs-

bereich des Bebauungsplans 

 

Maßnahmen innerhalb der bebaubaren Grundstücke 

 

Durch eine entsprechende Begrünung der nicht überbaubaren Flächen können Eingriffe in das 

Schutzgut Pflanzen und Tiere teilweise ausgeglichen werden.  

Dazu werden folgende Festsetzungen getroffen:  

 

Baumpflanzungen in Stellplatzflächen auf Baugrundstücken 

Bei der Anlage von Stellplätzen auf den Baugrundstücken ist je 10 Stellplätze ein 

großkroniger, hochstämmiger Laubbaum, Stammumfang mind. 14-16 cm, in ein 

Pflanzbeet von mind. 10 m² Fläche zu pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu 

erhalten.  

Die Bepflanzung ist in den Baugesuchsunterlagen nachzuweisen. Die Pflanzun-

gen sind innerhalb eines Jahres nach Aufnahme der Gebäudenutzung vorzuneh-

men.  

Die Artenliste im Anhang ist zu beachten.  

Anpflanzen von 

Bäumen, Sträuchern 

und sonstigen 

Bepflanzungen. 

§ 9 (1) Nr. 25a  

 

Einsaat und Gehölzpflanzungen in den Bauflächen des GE und GI 

Je angefangene 1.000 m² Baufläche ist ein gebietsheimischer Laubbaum zu 

pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Die Bäume sollen bei ihrer 

Pflanzung als Hochstämme einen Stammumfang von mind. 14-16 cm haben. Es 

sind Pflanzbeete von mind. 10 m² Fläche vorzusehen. Bäume, die für Stellplätze 

zu pflanzen sind, werden mit den für die Baufläche zu pflanzenden Bäumen 

verrechnet.  

Bei Festsetzung des Standortes für Bäume ist dieser in der Regel punktuell genau 

an der im Plan bezeichneten Stelle zu pflanzen und zu unterhalten. Abweichun-

gen bis zu 5 m sind zulässig.  

Die nicht überbaubaren GE- und GI-Flächen sind gärtnerisch anzulegen. 

Mindestens 5 % der Bauflächen sind mit gebietsheimischen Sträuchern zu 

bepflanzen. Dabei sind je Strauch 2,0 m² Pflanzfläche anzunehmen. Die 

Sträucher sind in Gruppen als Gebüsche zu pflanzen, eine naturnahe Wuchsform 

ist anzustreben.  

Pflanzabstände:  1,5 m 

Pflanzgröße:   2 xv, 60-100 cm 

Die Pflanzungen sind innerhalb eines Jahres nach Aufnahme der Gebäude-

nutzung vorzunehmen. Die Artenlisten im Anhang sind zu beachten.  

Anpflanzen von 

Bäumen, Sträuchern 

und sonstigen 

Bepflanzungen. 

§ 9 (1) Nr. 25a 

 

Maßnahmen im sonstigen Geltungsbereich 

 

Die Einsaat und Bepflanzung der öffentlichen Grünflächen und der Verkehrsgrünflächen trägt 

zum Ausgleich der Eingriffe in das Schutzgut Pflanzen und Tiere, zur randlichen Eingrünung 

des Gewerbe- und Industriegebiets und zu seiner Durchgrünung bei. Damit kommen die 

Maßnahmen auch dem Schutzgut Landschaftsbild zugute. 

Dazu werden folgende Festsetzungen getroffen: 
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Einsaat und Bepflanzung der Verkehrsgrünflächen 

Die Verkehrsgrünfläche sind mit Wildstauden oder Kleinsträuchern zu bepflan-

zen oder mit Landschaftsrasen einzusäen.  

In den Verkehrsgrünflächen am Kreisverkehr sind an den im Plan bezeichneten 

Stellen 5 Laubbäume zu pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten.  

Entlang der Straße sind an den im Plan bezeichneten Stellen 24 Laubbäume zu 

pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. 

Die Bäume sollen bei ihrer Pflanzung als Hochstämme einen Stammumfang von 

mind. 16-18 cm haben.  

Die Pflanzungen sind im Zuge der Verkehrserschließung vorzunehmen. Die 

Artenliste im Anhang ist zu beachten.  

Anpflanzen von 

Bäumen, Sträuchern 

und sonstigen 

Bepflanzungen.  

§ 9 (1) Nr. 25a 

 

Öffentliche Grünfläche mit Streuobstwiese am Westrand <1> 

Es ist eine Streuobstwiese anzulegen und dauerhaft zu unterhalten.  

Die beiden im Plan gekennzeichneten Obstbäume sind zu erhalten und bei Ab-

gang zu ersetzen. 

Die Fläche ist mit Saatgut gesicherter Herkunft als blütenreiche, magere Wiese 

einzusäen. Sie ist zweimal jährlich zu mähen, das Mähgut ist abzuräumen. Der 1. 

Schnitt soll zw. Anfang und Ende Juni erfolgen. Eine Düngung ist nicht zulässig.  

Zusätzlich werden in der Wiese hochstämmige Obstbäume gepflanzt und damit 

ein Streuobstbestand begründet. 

Zu pflanzen sind Hochstämme mit einem Mindeststammumfang von 12-14 cm. 

Die Bäume sind mit einem Pflanz- und Reihenabstand von 10 m und einem Ab-

stand von 5 m zu Wegen und sonstigen angrenzenden Flächen zu pflanzen, zu 

pflegen und bei Abgang zu ersetzen.  

Der Bereich mit dem erdüberdeckten Löschwasserbehälter, der in der Fläche 

liegt, ist zusammen mit der restlichen Fläche einzusäen und zu pflegen. Obst-

bäume werden hier nicht gepflanzt.  

Die Pflanzungen sind innerhalb eines Jahres nach Herstellung der angrenzenden 

Straße vorzunehmen. Die Sortenliste im Anhang ist zu beachten.  

Maßnahme zum 

Schutz, zur Pflege 

und zur Entwicklung 

von Natur und 

Landschaft. 

§ 9 (1) Nr. 20 

Anpflanzen von 

Bäumen, Sträuchern 

und sonstigen 

Bepflanzungen.  

§ 9 (1) Nr. 25a 

 

Öffentliche Grünfläche südlich der Kläranlage <2> 

Der bestehende Gehölzbestand im Südosten der Grünfläche ist dauerhaft zu er-

halten.  

Auf den übrigen Flächen ist das Feldgehölz durch die Pflanzung gebietsheimi-

scher Sträucher und Laubbaumheister nach Nordwesten zu erweitern. Dabei sind 

je Strauch oder Baum 2 m² Pflanzfläche anzunehmen.  

Pflanzabstände:  1,5 m  

Pflanzgröße:  2 xv, 60-100 cm  

Pflanzgröße Heister: v Hei, 100-125 cm 

Aus Gründen des Artenschutzes ist ein Rückschnitt nur im Winterhalbjahr zu-

lässig. 

Die Pflanzungen sind innerhalb eines Jahres nach Nutzungsaufnahme in der 

südlich angrenzenden Gewerbefläche vorzunehmen. Die Artenlisten im Anhang 

sind zu beachten. 

Maßnahme zum 

Schutz, zur Pflege 

und zur Entwicklung 

von Natur und 

Landschaft. 

§ 9 (1) Nr. 20 

Erhalten von 

Bäumen, Sträuchern 

und sonstigen 

Bepflanzungen. 

§ 9 (1) Nr. 25 b 

Anpflanzen von 

Bäumen, Sträuchern 

und sonstigen 

Bepflanzungen.  

§ 9 (1) Nr. 25a 
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Öffentliche Grünflächen mit Entwässerungsgräben 

Entlang der Südwestränder der äußeren Gewerbegebietsflächen werden 4 m brei-

te Grünstreifen festgesetzt, in denen Gräben zur Ableitung des Regenwassers 

angelegt werden. 

Die Entwässerungsgräben sind mit einer Saatgutmischung gesicherter Herkunft 

für wechselfeuchte Standorte einzusäen und ein- bis zweimal jährlich zu mähen. 

Die übrigen Flächen sind als Fettwiese einzusäen und zweimal jährlich zu mä-

hen. Das Mähgut ist jeweils abzuräumen.  

Flächen für die 

Regelung des 

Wasserabflusses. 

§ 9 (1) Nr. 16 

 

Öffentliche Grünflächen am Südwestrand 

Die 4 m breiten Grünflächen sind mit 2-3 reihigen Gebüschgruppen aus gebiets-

heimischen Sträuchern zu bepflanzen. Die Gebüsche sollen variierende Längen 

zwischen 5 und 25 m haben.  

Pflanzabstände:  1,5 m 

Pflanzgröße:   2 xv, 60-100 cm 

Die nicht bepflanzten Flächen sind als Fettwiese einzusäen und zweimal jährlich 

zu mähen. Das Mähgut ist abzuräumen.  

In den Lücken zwischen den Gebüschen sind in der längeren Grünfläche 

mindestens 7 und in der kürzeren Grünfläche mindestens 3 hochstämmige, 

gebietsheimische Laubbäume zu pflanzen. Die Bäume sollen bei ihrer Pflanzung 

einen Stammumfang von mind. 14-16 cm haben. Sie sind zu pflegen und 

dauerhaft zu erhalten. 

Die Pflanzungen sollen innerhalb eines Jahres nach Aufnahme der Gewerbe-

nutzung in den angrenzenden Flächen erfolgen. Die Artenlisten im Anhang sind 

zu beachten. 

Anpflanzen von 

Bäumen, Sträuchern 

und sonstigen 

Bepflanzungen.  

§ 9 (1) Nr. 25a 

 

 

6.2.3 Maßnahmen zur Kompensation der Eingriffe in Natur und Landschaft außerhalb des 

Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 

 

Nach dem Ausgleich im Geltungsbereich des Bebauungsplans verbleibt bezüglich der Schutz-

güter Pflanzen und Tiere sowie Boden ein Kompensationsdefizit in Höhe von 830.292 Öko-

punkten, das durch Maßnahmen außerhalb des Geltungsbereichs ausgeglichen werden muss.  

Folgende Maßnahmen werden dafür vorgeschlagen: 

 

Maßnahme Bodenausgleich 

Im Plangebiet stehen überwiegend Böden von hoher Qualität (Ackerzahlen 60 bis > 74) an. Sie 

werden durchgehend mit einer hohen, teilweise auch sehr hohen natürlichen Bodenfruchtbarkeit 

bewertet.  

Der Ausgleich soll daher teilweise dadurch erfolgen, dass im Gebiet abzutragende Oberböden 

zu bodenverbessernden Maßnahmen außerhalb eingesetzt werden.  

Der Oberboden soll auf Ackerflächen mit geringerer Bodenqualität aufgebracht werden und so 

die Bodenfunktionen in diesen Flächen verbessern. 

Verwendet werden kann der Oberboden, der beim Bau der Erschließungsstraßen und bei der 

Bebauung der Industrie- und Gewerbegebietsflächen anfällt.  

Nicht verwendet werden kann der Oberboden aus dem Überschneidungsbereich mit dem rechts-

kräftigen Bebauungsplan, der im Lageplan zum Bebauungsplan als Altlastenverdachtsfläche 

ausgewiesen ist.  

In der GE-Fläche, in der die Flüchtlingsunterkunft gebaut wurde, fällt ebenfalls kein Oberboden 
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an. Gleiches gilt für bestehende Wege.  

In der Tabelle ist zusammengestellt in welchem Umfang Oberboden anfällt, welche Auftrags-

flächen benötigt werden und wie groß die mögliche Aufwertung ist. 

 

 Abtrag Oberboden Benötigte 

Auftrags-

fläche 

Aufwertung 

ÖP 
Fläche Menge 

Industriegebiet
1
 16.500 m² 4.950 m³ 24.750 m² 99.000 

Gewerbegebiete
2
 28.000 m² 8.400 m³ 42.000 m² 168.000 

Erschließung
3
 7.000 m² 2.100 m³ 10.500 m² 42.000 

Gesamt 51.500 m² 15.450 m³ 77.250 m² 309.000 

 

Insgesamt fällt auf ca. 51.500 m² verwertbarer Oberboden an. Bei einem Abtrag von 30 cm sind 

das 15.450 m³ Oberboden.  

Zur Bodenverbesserung sind nur Ackerflächen geeignet. Die Böden dieser Flächen dürfen 

weder bei der Funktion „natürliche Bodenfruchtbarkeit“ noch bei der Funktion „Sonderstandort 

für naturnahe Vegetation“ hohe oder sehr hohe Bewertungen (Wertstufe 3 oder 4) aufweisen 

und ihre Bodenzahlen müssen kleiner 60 sein.  

Zur Bodenverbesserung werden die Flächen mit 20 cm Oberboden angedeckt.  

Der Oberbodenauftrag verbessert die Bodenfunktionen und führt zu einer Aufwertung um 

4 Ökopunkte (ÖP) je m². 

Bei der vollständigen Verwertung der 15.450 m³ Oberboden auf 77.250 m² Ackerflächen ergibt 

sich eine Aufwertung um 309.000 ÖP.  

Das Kompensationsdefizit reduziert sich von 830.292 ÖP auf 521.292 ÖP.  

 

Auf den nächsten Seiten sind mögliche Auftragsflächen in den Gemarkungen der Gemeinde 

Haßmersheim dargestellt.  

Auf welchen Flächen letztendlich der Oberbodenauftrag stattfindet, wird im Zuge des Antrags 

auf Auffüllung, der beim Landratsamt zu stellen ist, festgelegt. Hierzu muss im Vorfeld das Ein-

verständnis von Eigentümern und Pächtern/Bewirtschaftern der Flächen eingeholt werden. 

 

                                                      
1
 GI = 20.843 m². GRZ 0,8, Überschreitung bis 0,9. Verwertbarer Oberboden von geschätzt 16.500 m² 

2
 GE = 55.312 m². GRZ 0,8, Überschreitung bis 0,9. Ohne GE mit Altlast und ohne GE Flüchtlingsunterkunft. Verwertbarer Oberboden von 

geschätzt 28.000 m² 
3
 Verkehrsfläche = 18.422 m². Ohne Verkehrsfläche in Altlast, bestehende Wegflächen und Verkehrsgrünflächen. Verwertbarer Oberboden von 

geschätzt 7.000 m²  
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Gewann Langenwiesen und Schlangenspitzen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flurstück Fläche in ha 

Bewertung 

Natürl. 

Bodenfrucht-

barkeit 

Ausgleichs-

körper im 

Wasserkreisl. 

Filter und 

Puffer für 

Schadstoffe 

Sonderst. 

naturnahe 

Vegetation 

Ackerzahl 

7536 0,56 2 2 3 8 35 - 59 

7537 0,25 2 2 3 8 35 - 59 

7542 tw. 0,14 2 2 3 8 35 - 59 

7543 0,30 2 2 3 8 35 - 59 

7544 0,36 2 2 3 8 35 - 59 

7545 0,66 2 1 2 8 35 - 59 

rd. 2,27       
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Gewann Drei Batzenäcker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flurstück Fläche in ha 

Bewertung 

Natürl. 

Bodenfrucht-

barkeit 

Ausgleichs-

körper im 

Wasserkreisl. 

Filter und 

Puffer für 

Schadstoffe 

Sonderst. 

naturnahe 

Vegetation 

Ackerzahl 

7457 2,72 2 1 2 8 35 - 59 

rd. 2,72       
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Gewann Burgstädtle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darüber hinaus sind große Acker-

flächen um den Finkenhof auf der 

Gemarkung Hochhausen als Auftrags-

flächen geeignet. Einige Flächen sind 

hier bereits im Zusammenhang mit 

Nord III aufgefüllt worden.  

 

 

  

 

Abb: Zum Oberbodenauftrag 

geeignete Ackerflächen um den 

Finkenhof (ohne Maßstab) 

 

Insgesamt gibt es demnach mehr als ausreichend Ackerflächen, die für einen Oberbodenauftrag 

geeignet sind. 

 

Flurstück Fläche in ha 

Bewertung 

Natürl. 

Bodenfrucht-

barkeit 

Ausgleichs-

körper im 

Wasserkreisl. 

Filter und 

Puffer für 

Schadstoffe 

Sonderst. 

naturnahe 

Vegetation 

Ackerzahl 

7420 0,13 2 1 2 8 35 - 59 

7421 0,47 2 1 3 8 35 - 59 

7422 0,38 2 1 3 8 35 - 59 

rd. 0,98       
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Waldrefugien 

Waldrefugien sind entsprechend dem Alt- und Totholzkonzept von ForstBW aus der Nutzung 

genommene Waldflächen von mindestens 1 ha Größe. Diese sind ihrer natürlichen Entwicklung 

bis zum Zerfall überlassen.  

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 26.02.2018 die Aufnahme von sechs Waldrefugien in 

die Forsteinrichtung für den Gemeindewald beschlossen.  

Durch die Aufnahme ins bauplanungsrechtliche Ökokonto der Gemeinde entstand ein Guthaben 

von 408.000 Ökopunkten.
1
  

Von den 408.000 ÖP wurden bereits 177.547 ÖP dem Eingriff, der durch den Bebauungsplan 

Nord III - Wohnen verursacht wird, zugeordnet.  

Die verbleibenden 230.453 ÖP werden dem BP „Am Unteren Auweg II“ zugeordnet und redu-

zieren das Kompensationsdefizit weiter auf 290.839 ÖP.  

 

 

Durchgängigkeit Talbach Hochhausen 

Bei der Erstellung des Ausgleichskonzeptes für die Bebauungspläne „Am Unteren Auweg II“, 

„Nord III - Versorgung“ und „Nord III - Wohnen“ wurde u.a. eine Maßnahme am Talbach in 

Hochhausen geprüft. (vgl. Auszug Ausgleichskonzept im Anhang)  

Das Büro Bioplan schätzt die Baukosten für die Erneuerung der Kreuzungsbauwerke zur Ge-

währleistung der ökologischen Durchgängigkeit bis zum Neckar auf ca. 107.000,00 €.  

Bei punktuellen Maßnahmen kann die Aufwertung über die Maßnahmenkosten erfolgen. Dabei 

entsprechen im Regelfall 1 € Maßnahmenkosten 4 Ökopunkten.  

Die Maßnahmen erbringen also voraussichtlich 428.000 ÖP, von denen 290.839 ÖP dem 

Bebauungsplan zugeordnet werden können und den Eingriff ausgleichen.  

 

 

6.2.4 Zuordnungsfestsetzung 

 

Die Flächen und Maßnahmen zum Ausgleich im sonstigen Geltungsbereich des Bebauungs-

planes sowie die Flächen und Maßnahmen zum Ausgleich außerhalb des Geltungsbereiches 

werden den Grundstücken, auf denen Eingriffe zu erwarten sind, sowie den Verkehrsflächen 

entsprechend dem Anteil der neu versiegelbaren bzw. überbaubaren Flächen zugeordnet.  

Für Verkehrs- und Versorgungsflächen werden rd. 9.040 m² neu versiegelt. Bei den Bauflächen 

sind 53.829 m² neu überbau- und versiegelbar. Damit entfallen von den Flächen und Maßnah-

men zum Ausgleich 14,38 % auf die Verkehrs- und Versorgungsflächen und 85,62 % auf die 

Baugrundstücke.  

 

 

7 Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz  

 

Die nächsten Seiten zeigen die Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz. 

 

                                                      
1 Der Bericht „Aufnahme von Waldrefugien ins bauplanungsrechtliche Ökokonto“ ist als Anlage beigefügt. 
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Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz

Schutzgut Pflanzen und Tiere

Nr. Biotoptyp Biotop- 

wert

Fläche in 

m²

Bilanzwert Nr. Biotoptyp Biotop- 

wert

Fläche in 

m²

Bilanzwert

33.41 Fettwiese mittlerer Standorte 13 620 8.060 Industriegebiet (GI) (20.843 m²)

33.43 Magerwiese mittlerer Standorte 21 255 5.355 60.10 Von Bauwerken best. Fläche (GRZ 0,8) 1 16.674 16.674

35.64 Grasreiche ausdauernde Ruderalvegetation 11 3.400 37.400 60.21 versiegelbare Fläche (zulässige Überschreitung GRZ) 1 2.084 2.084

37.10 Acker 4 73.884 295.536 60.50 Kleine Grünfläche (1) 4 1.043 4.172

45.40b Streuobstbestand auf mittelwertigen Biotoptypen (1) +6 3.630 42.20 Gebüsch mittlerer Standorte (5 %) 14 1.042 14.588

45.40c Streuobstbestand auf mittel- bis hochw. Biotopt. (2) +4 1.020 45.30a Einzelbaum auf geringw. Biotopen StU 14/16 (2) 8 13.440

60.21 versiegelte/r Straße oder Weg 1 5.150 5.150 Gewerbegebiet (GE/GEe) (55.312 m²) 

60.23 Schotterweg 2 125 250 60.10 Von Bauwerken best. Fläche (GRZ 0,8) 1 44.250 44.250

60.25 Grasweg 6 490 8.976 60.21 versiegelbare Fläche (zulässige Überschreitung GRZ) 1 5.531 5.531

Überschneidungsbereich (20.920 m²) 60.50 Kleine Grünfläche (1) 4 2.765 11.060

60.10 Versiegelte und überbaute Fläche GE 1 14.490 14.490 42.20 Gebüsch mittlerer Standorte (5 %) 14 2.766 38.724

42.20 Gebüsch mittlerer Standorte (Pflanzgebote) 14 2.560 35.840 45.30a Einzelbaum auf geringw. Biotopen StU 14/16 (2) 8 35.840

60.50 Kleine Grünflächen (Restfläche GE) 4 3.650 14.600 Verkehrsfläche (18.422 m²)

60.21 Verkehrsfläche 1 220 220 60.21 Versiegelte Straße, Weg oder Platz 1 13.999 13.999

60.50 Kleine Grünfläche (Verkehrsgrün) 4 4.423 17.692

45.30a Einzelbäume auf geringw. Biotoptypen StU 16/18 (3) 8 19.024

Öffentliche Grünflächen (9.951 m²)

Ausgleichsfläche - Streuobstwiese <1>

33.43 Magerwiese mittlerer Standorte 17 3.090 52.530

45.40b Streuobstbestand auf mittelwertigen Biotoptypen (4) +4 12.360

Gehölzbestand südlich der Kläranlage <2>

41.10 Feldgehölz (Erhalt) 17 1.381 23.477

41.10 Feldgehölz (Planung) 14 1.970 27.580

Grünflächen mit Entwässerungsgräben

35.64 Grasreiche ausdauernde Ruderalvegetation 11 2.345 25.795

Grünflächen am Südwestrand

35.64 Grasreiche ausdauernde Ruderalvegetation 11 765 8.415

42.20 Gebüsch mittlerer Standorte 14 400 5.600

45.30b Einzelbäume auf mittelw. Biotoptypen StU 14/16 (5) 6 4.800

Bestand Planung

Ingenieurbüro für Umweltplanung Projekt-Nr. 1652 1652EAB
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Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz

Schutzgut Pflanzen und Tiere

Versorgungsflächen (316 m²)

33.43 Magerwiese (erdüberdeckter Löschwasserbehälter) 17 250 4.250

60.10 Umspannstation 1 66 66

Summe 104.844 430.527 Summe 104.844 401.951

Kompensationsdefizit 28.576

Durch die Bepflanzung der Baugrundstücke und Grünflächen kann der Eingriff in das Schutzgut Pflanzen und Tiere nicht vollständig ausgeglichen werden. Es verbleibt ein Defizit von 28.576 Ökopunkten, 

das außerhalb des Geltungsbereichs kompensiert werden muss.

(1) Streuobstbestand 605 m²

(2) Streuobstbestand 255 m²

(1) Restfläche GI bzw. GE 

(2) je angefangene 1.000 m² Baufläche und je 10 Parkplätze ein Baum; die Bäume für die 

Parkplätze werden mit denen für die Baufläche verrechnet: mind. 21 St. (GI) bzw. 56 St. (GE) x 

(15+65 cm) x 8

(3) 29 St. x (17+65 cm) x 8

(4) 3.090 m² x 4

(5) 10 St. x (15 + 65) x 8

Ingenieurbüro für Umweltplanung Projekt-Nr. 1652 1652EAB
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Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz

Schutzgut Boden

Fläche / Flst. Nr. Gesamt-

wert

Fläche in 

m²

Bilanzwert Fläche/ Flst. Nr. Gesamt-

wert

Fläche in 

m²

Bilanzwert

sL 3 Al 7715, 7719, 7719/1, 7721, 7722, 7725 (alle tw), 7770, 

7837-7840 (alle tw), 7842 

3,00 19.112 57.336 Industriegebiet (GI) (20.843 m²) und Gewerbegebiet (GE/GEe) (55.312 m²)

sL 2 Al 7765, 7836 (tw), 7841 3,00 19.685 59.055 Überbaubare Fläche (GRZ 0,8) 0,00 60.924 0

sL 2 Al 7762 (tw), 7771 3,33 12.070 40.193 versiegelbare Fläche (zulässige Überschreitung GRZ) 0,00 7.615 0

SL 2 Al 7763, 7764, 7767-7769, 7772 (tw), 7773, 7774 (tw) 3,00 23.132 69.396 Kleine Grünflächen (1) 1,00 7.616 7.616

L1 a 2 7843 (tw) 3,00 255 765 Verkehrsfläche (18.422 m²)

sL 4 Lö 7844 (tw), 7845 (tw) 2,67 250 668 versiegelte Fläche 0,00 13.999 0

Asphaltierte oder geschotterte Wege 0,00 5.275 0 Verkehrsgrün (2) 1,00 4.423 4.423

Graswege, verdolter Graben (7766) (1) 1,33 745 991 Öffentliche Grünflächen (9.951 m²)

Bankette, Verkehrsgrün 1,00 3.400 3.400 Ausgleichsfläche - Streuobstwiese 3,00 3.090 9.270

Überschneidungsbereich (20.920 m²) Gehölzbestand südlich der Kläranlage 3,00 3.351 10.053

Überbaute oder versiegelte Flächen 0,00 14.710 0 Grünflächen mit Entwässerungsgräben (3) 1,50 2.345 3.518

Kleine Grünflächen (2) 1,00 6.210 6.210 Grünflächen am Südwestrand (4) 2,00 1.165 2.330

Versorgungsflächen (316 m²)

erdüberdeckter Löschwasserbehälter 1,50 250 375

versiegelte Fläche (Umspannstation) 0,00 66 0

Summe 104.844 238.013 Summe 104.844 37.585

Saldo Bilanzwert 200.429 Saldo in Ökopunkten 801.716

(1) Aufgrund von Verdichtung und Bodenumgestaltung geringe Erfüllung der Bodenfunktionen. 

(2) Beeinträchtigung der Bodenfunktionen durch Inanspruchnahme und Umgestaltung im Zuge der 

Baumaßnahmen                                                                                                                                  

Es besteht ein Defizit von 801.716 Ökopunkten, das planintern nicht ausgeglichen werden kann. Zur Kompensation müssen geeignete Maßnahmen außerhalb des Geltungsbereichs umgesetzt werden. 

PlanungBestand

(1) Beeinträchtigung der Bodenfunktionen durch Inanspruchnahme und Umgestaltung im Zuge der 

Baumaßnahmen

(2) Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen durch Inanspruchnahme und Verdichtung im Zuge 

der Erschließung.

(3) Aufgrund des Bodenabtrags geringe bis mittlere Erfüllung der Bodenfunktionen.

(4) Aufgrund der Inanspruchnahme und Umgestaltung bei der Herstellung der Entwässerungs-

gräben und der Bebauung der angrenzenden Flächen mittlere Erfüllung der Bodenfunktionen. 

Ingenieurbüro für Umweltplanung Projekt-Nr. 1652 1652EAB
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Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz

Schutzgut Landschaftsbild und Erholung

Schutzgut Klima und Luft

Schutzgut Wasser

Bereich Fläche in ha Bewertung Bereich Fläche in ha Bewertung

Überschneidungsbereich 2,09 E Gesamtfläche 10,48 D

Erweiterung 8,39 C

Summe 10,48 10,48

Bereich Fläche in ha Bewertung Bereich Fläche in ha Bewertung

Überschneidungsbereich 2,09 D Gesamtfläche 10,48 D

Erweiterung 8,39 C

Summe 10,48 10,48

Bereich Fläche in ha Bewertung Bereich Fläche in ha Bewertung

Überbaubare Fläche 1,45 E Überbaubare Fläche 6,10 E

Versiegelte Fläche 0,55 E Versiegelte Fläche 2,16 E

Acker- und Grünflächen 8,48 D Grünflächen 2,22 E

 

Summe 10,48 10,48

Bereich Fläche in m² Bewertung Bereich Fläche in m² Bewertung

Summe 0 0

Bestand Planung

Die überbauten und versiegelten Flächen gehen als klimatische Ausgleichsfläche verloren. In Anbetracht der Größe 

der klimatischen Ausgleichsfläche wird sich dies aber nicht erheblich auf die klimatische Situation im Raum 

auswirken. Die Funktion der Kaltluftleitbahn Neckartal wird nicht beeinträchtigt. 

Bestand Planung

Landschaftsbild / Erholung

Ackerflächen angrenzend an ein Landschaftsschutzgebiet und an bestehende Gewerbe- und Industriegebietsflächen 

werden ebenfalls zu Industrie- und Gewerbeflächen. Das Landschaftsbild wird erheblich beeinträchtigt. Durch die 

Einsaat und Bepflanzung der öffentlichen Grünflächen am Gebietsrand sowie die Einsaat und Bepflanzung der 

Bauflächen und Verkehrsgrünflächen wird das Landschaftsbild am Ortsrand neu gestaltet. Die Eingriffe in das 

Landschaftsbild werden dadurch ausgeglichen. 

Grundwasser
Bestand Planung

Klima / Luft

Oberflächengewässer
Bestand Planung

Im Plangebiet gibt es keine Oberflächengewässer. Der Neckar fließt etwa 15 bis 20 m nordöstlich des Geltungs-

bereichs und wird durch die Planung nicht beeinträchtig.

Durch Überbauung und Versiegelung gehen zusätzlich rd. 6,3 ha Flächen für die Grundwasserneubildung verloren. 

Aufgrund der Größe der betroffenen Flächen werden die Beeinträchtigungen trotz der geringen Bedeutung des 

Plangebiets für das Schutzgut als erheblich bewertet. 
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Anhang 

 
Vorgaben für die Bepflanzung 

 

Bewertungsrahmen 

 
Aufnahme von Waldrefugien ins bauplanungsrechtliche Ökokonto 

Auszug Ausgleichskonzept (Talbach)  

Auszug Bericht Bioplan (Talbach) 

 


